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(54) HALTERUNG FÜR EIN LEBENSMITTEL AN EINEM TRINKGEFÄSS

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halterung
umfassend ein Trägerteil und ein Befestigungsteil, wobei
mit der Halterung Lebensmittel, wie z.B. Schokolade,
Salzgebäck o.ä. an einem Trinkgefäß angeordnet wer-
den können. Das Befestigungsteil kann an dem Trin-
krand eines Trinkgefäßes eingehängt werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halte-
rung umfassend ein Trägerteil und ein Befestigungsteil,
wobei mit der Halterung Lebensmittel, wie z.B. Schoko-
lade, Salzgebäck o.ä. an einem Trinkgefäß angeordnet
werden können. Das Befestigungsteil kann an dem Trin-
krand eines Trinkgefäßes eingehängt werden.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, dass Getränke oft im Stehen zu
sich genommen werden und Lebensmittel hierzu ge-
reicht werden. Weiterhin bekannt ist es, Tabletts anzu-
bieten, auf denen ein Getränk abstellbar ist und auf de-
nen die Lebensmittel in schalenförmigen Ausnehmun-
gen des Tabletts aufgenommen werden oder für das Le-
bensmittel eine separate Schale vorgesehen ist. Ein Ge-
tränk und ein Lebensmittel, insbesondere einen essba-
ren Gegenstand, gleichzeitig zu transportieren oder im
Stehen ohne eine Möglichkeit der Ablage zu sich zu neh-
men ist umständlich. Es ist wünschenswert, wenn Ge-
tränke für zumindest zwei Personen nebst Essbarem von
einer Person bestellt, bezahlt und transportiert werden
können. Für Anlässe wie einen Empfang, eine Opern-,
Theater- oder Musicalpause, ist es nicht erforderlich und
auch nicht gewünscht, ein ganzes Tablett bereitzuhalten.
Andererseits scheitert der Verkauf essbarer Kleinigkei-
ten oft daran, weil diese aufgrund der Umstände, die mit
dem Transport und Verzehr im Stehen verbunden sind,
gar nicht erst neben dem Getränk zusätzlich erworben
werden.
[0003] Aus der US 2006/0040020 A1 sind Lebensmit-
tel bekannt, die so geformt sind, dass diese an einem
Trinkgefäß aufgehängt werden können. Der Körper der
Lebensmittel weist in einer Ausgestaltung ein erstes
Glied mit einem ersten freien Ende und ein zweites Glied
mit einem zweiten freien Ende, wobei das erste und das
zweite Glied miteinander verbunden und so gestaltet
sind, dass eines der Enden eine Hakenform hat und die
Aufhängevorrichtung zum Aufhängen des Lebensmittels
an dem Trinkgefäß bildet.
[0004] Nachteilig bei dieser Ausgestaltung ist jedoch,
dass durch die Form der Aufhängevorrichtung ein festes
beziehungsweise gegen Verrutschen gesichertes Posi-
tionieren des Lebensmittels an dem Trinkgefäß nicht
möglich ist. Weiterhin sind nur Lebensmittel geeignet,
die so ausgestaltet sind, dass diese eine Haltevorrich-
tung aufweisen.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Halterung für Lebensmittel bereitzustellen, welche die
aus dem Stand der Technik bekannten Probleme löst.
Dabei soll es unter anderem möglich sein, Lebensmittel
an einem Trinkgefäß anzuordnen und es einer Person
zu ermöglichen, ein Trinkgefäß samt einem daran hän-

genden Lebensmittel bequem und sicher in nur einer
Hand zu transportieren, ohne dass die Gefahr besteht,
dass dieses herunterfällt. Dabei soll das Trinkgefäß von
der Person gehalten werden, wobei das Trinkgefäß wie-
derum ohne weitere Unterstützung die Halterung trägt
an der z.B. ein Lebensmittel befestigt ist.
[0006] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, Lebensmittel beliebiger Form und Ausge-
staltung an einem Trinkgefäß zu halten. Auch soll es
möglich sein, dass man ein und dieselbe Halterung für
unterschiedliche Gläser, insbesondere unterschiedliche
Durchmesser von Trinkgefäßen verwenden kann und die
gleiche Halterung je nach Anforderung individuell mit un-
terschiedlichen Lebensmitteln versehen werden kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Halterung für
ein Lebensmittel gemäß des Schutzanspruchs 1 gelöst.
Bevorzugte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche bzw. nachfolgend beschrieben.
[0008] Die erfindungsgemäße Halterung für ein Le-
bensmittel umfasst zumindest ein Trägerteil zum Anord-
nen eines Lebensmittels an diesem und eine sich vom
Trägerteil erstreckendes Befestigungsteil zur Befesti-
gung an einem Trinkgefäß an oder auf einem Gefäßrand
des Trinkgefäßes, wobei das Befestigungsteil zumindest
einen Steg und zwei Schenkel aufweist, der Steg sich
ausgehend von einem ersten mit dem Trägerteil verbun-
denen Stegende zu einem zweiten Stegende erstreckt,
das zweite Stegende mit den Schenkeln verbunden ist
und die Schenkel sich von dem zweiten Stegende in zwei
unterschiedliche Richtungen erstrecken. Die Schenkel
sind so ausgebildet, dass sie geeignet sind, an dem
Trinkgefäß eingehängt zu werden. Der Wortlaut "auf ei-
nem Gefäßrand des Trinkgefäßes" schließt eine Befes-
tigung ein, wo die Schenkel hinter einen Wulst greifen,
der sich als Teil des Deckels über den Gefäßrand legt.
[0009] Die gegenüberliegenden Enden der Schenkel
weisen Schenkelenden auf, die sich - wenn an oder auf
einem Gefäßrand des Trinkgefäßes eingehängt - aus der
Ebene gebildet von den Schenkeln und dem Steg zu glei-
chen Seiten herausheben.
[0010] Das zweite Stegende bildet im Übergang zu den
Schenkeln nach einer Ausgestaltung zwei gegenüberlie-
gende Schultern aus, von denen sich die Schenkel in
zwei unterschiedliche Richtungen z.B. T- oder Y-förmig
erstrecken.
[0011] An dem Steg kann eine Knicklinie ausgebildet
sein, entlang welcher der Steg in zwei Flächen klappbar
ist, bevorzugt ist die Knicklinie mittig entlang des Stegs
angeordnet, so dass die Knicklinie den Steg in zwei gleich
große Hälften unterteilt. Es ist aber auch möglich, dass
die Schenkel mehre Knicklinien aufweisen, bevorzugt ist
aber jeweils eine Knicklinie pro Schenkel. Die Knicklinie
dient der Ausbildung oder Positionierung einer Knickach-
se entlang derer die spätere Faltung verläuft.
[0012] Die Knicklinien sind vorzugsweise vorgebildet
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oder zumindest graphisch angedeutet, z.B. durch eine
gestrichelte Linie. Das Vorbilden wird z.B. durch Falzen
oder Vorknicken bewerkstelligt, was für das Eindrücken
einer Umbruchlinie, fachlich "Rillen" genannt, steht. Die
Umbruchlinie kann durch Rillung oder Nuten eingebracht
werden. Nuten bedeutet in der Papiertechnik das Her-
austrennen eines Materialspans, um ein Umlegen bzw.
Biegen des Werkstoffes zu ermöglichen oder zu verein-
fachen, Rillen das Eindrücken einer Knicklinie.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0013] "Lebensmittel" im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu be-
stimmt sind von Menschen über den Mund aufgenom-
men zu werden und dazu geeignet sind, an einer Halte-
rung an einem Trinkgefäß angebracht zu werden. Insbe-
sondere handelt es sich hierbei beispielsweise um Scho-
koladen und/oder Salzgebäck, wobei diese auch in einer
geeigneten Folie, wie zum Beispiel eine durchsichtige
Kunststofffolie oder eine Aluminiumfolie, gelegentlich
auch als Stanniolpapier bezeichnet, o.ä. eingewickelt
sein können. Weiterhin möglich sind aber auch Zucker,
Süßstoff oder Milchportionen.
[0014] Die erfindungsgemäße Halterung ist anwend-
bar für sämtliche Trinkgefäße, wie diese aus dem tägli-
chen Lebensumfeld bekannt sind, wie beispielsweise so-
genannte Sektflöten, Sektschalen, Weingläser, Bierglä-
ser, Wassergläser, Cocktailgläser etc. sowie auch für
Trinkgefäße, in denen üblicherweise Heißgetränke ge-
reicht werden, wie etwa Kaffeebecher und Kaffeetassen.
Darüber hinaus ist die Halterung auch für andere, aus
dem Stand der Technik bekannte Trinkgefäße anwend-
bar und nicht auf die oben genannten Trinkgefäße be-
schränkt, auch nicht auf solche mit im Wesentlichen run-
den Gefäßrand. Die Trinkgefäße könne aus Glas, Por-
zellan, Kunststoff oder Karton/Pappe gefertigt sein.
[0015] Die Halterung kann aus unterschiedlichen Ma-
terialien hergestellt werden, u.a. aus Papier oder einem
Kunststoff, insbesondere Pappe oder Karton. Trägerteil
und Befestigungsteil können aus identischen oder unter-
schiedlichen Materialien hergestellt werden und dabei
ein- oder auch mehrstückig vorliegen, z.B. mittels einer
Öse miteinander verbunden sein. Bevorzugt ist die Hal-
terung aus Pappe oder Karton einstückig gefertigt.
[0016] Die erfindungsgemäße Halterung umfasst zu-
mindest ein Trägerteil sowie ein Befestigungsteil, wobei
das Trägerteil dazu geeignet ist, das Lebensmittel hierauf
anzuordnen. In einer Ausgestaltung wird das Lebensmit-
tel, wie zum Beispiel eine in Aluminiumfolie gewickelte
Schokolade, auf dem Trägerteil angeordnet. Dies kann
durch herkömmliche, dem Fachmann bekannte Weise
geschehen. So wird in einer Ausgestaltung das in Alu-
miniumfolie gewickelte Lebensmittel mittels eines Kle-
bers z.B. eines Schmelzklebstoffes oder eines Klebstrei-
fens auf das Trägerteil geklebt.
[0017] Das Trägerteil kann, wie das Lebensmittel
auch, unterschiedliche Formen haben, beispielsweise

runde, rechteckige oder auch dreieckige Formen. Auch
sind insbesondere Ausgestaltungen von Tieren, wie z.B.
Marienkäfern, Vögeln o.ä. als mögliche Formen für das
Trägerteil möglich. Insbesondere sind auch Formen von
abstrakten Figuren möglich, beispielsweise aus der Wer-
bung bekannte Fabelwesen, Figuren, Unternehmens-
kennzeichen oder Markenzeichen. Nach einer Ausge-
staltung haben das Lebensmittel und das Trägerteil in
etwa die gleiche Grundfläche, in einer anderen Ausge-
staltung ist die Grundfläche des Trägerteils größer als
die Grundfläche des Lebensmittels, bevorzugt zumin-
dest 10% größer. Damit stellt das Trägerteil eine mit Wer-
bung bedruckbare Fläche zu Verfügung. Nach einer wei-
teren Ausgestaltung ist die Fläche des Trägerteils kleiner
als die Grundfläche des Lebensmittels, so dass sich das
Trägerteil hinter dem Lebensmittel versteckt.
[0018] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann das
Trägerteil noch zusätzlich verstärkt sein, z.B. durch eine
zusätzlich aufgebrachte Papp- oder Papierschicht. Dies
hat den Vorteil, dass ein am Trägerteil angebrachtes Le-
bensmittel gegenüber der Gefäßwand des Trinkgefäßes
zusätzlich isoliert sein kann. Insbesondere bei der An-
wendung der Halterung an heißgetränkhaltigen Trinkge-
fäßen kann dies bevorzugt sein. Die Verstärkung kann
dabei sowohl auf der Vorderseite, d.h. der dem Lebens-
mittel zugewandten Seite der Halterung als auch auf der
Rückseite, also der dem Trinkgefäß zugewandten Seite
angebracht sein. Bevorzugt ist diese auf der Rückseite
angebracht.
[0019] Das Befestigungsteil weist zumindest einen
Steg und zwei Schenkel auf. Der Steg erstreckt sich aus-
gehend von einem ersten mit dem Trägerteil verbunde-
nen Stegende bis zu einem zweiten Stegende, wobei
das zweite Stegende mit zwei Schenkeln verbunden ist.
Die Schenkel sind dazu geeignet, an dem Trinkgefäß
eingehängt zu werden, bevorzugt an dem Gefäßrand des
Trinkgefäßes.
[0020] Die Schenkel können unterschiedliche Formen
haben, beispielswiese können diese gerade sein und
rechtwinklig vom Steg abstehen und sind in einer Aus-
gestaltung in etwa einer nahezu planaren Ebene zusam-
men mit dem Trägerteil und dem Steg angeordnet. Nach
einer anderen Ausgestaltung sind die Schenkel gebo-
gen, in etwa hakenähnlich bzw. diese weisen die Form
eines Halb- bzw. Viertelkreises auf. Nach einer Ausge-
staltung weisen beide Schenkel spiegelbildlich die glei-
che Form auf. In dieser bevorzugten Ausgestaltung kön-
nen die Schenkel über den Gefäßrand ins Innere des
Trinkgefäßes, d.h. also unterhalb des Gefäßrandes rei-
chen, was dazu führt, dass die Halterung besonders
rutschfest am Trinkgefäß angeordnet ist. Dies schließt
eine Konstellation ein, wo die Schenkel hinter einen
Wulst greifen, der sich als Teil des Deckels über den
Gefäßrand legt.
[0021] Der Steg kann eine Knicklinie aufweisen, wel-
che in einer bevorzugten Ausgestaltung das Befesti-
gungsteil in zwei etwa gleich große Hälften unterteilt. Be-
sonders bevorzugt ist die Knicklinie mittig zwischen dem
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ersten und dem zweiten Ende des Steges angeordnet.
Entlang der Knicklinie können die beiden Schenkel aus-
bzw. aufeinander geklappt werden. In einem anwen-
dungsgemäßen Zustand weisen die Schenkel im ge-
knickten Zustand bevorzugt einen stumpfen Winkel zu-
einander auf, d.h. >90°, bevorzugt >120° auf.
[0022] Überraschend wurde gefunden, dass es in die-
ser Ausgestaltung möglich ist, die Halterung in einem
funktionsgemäßen Anwendungszustand an einem
Trinkgefäß so anzuordnen, dass das Trägerteil nahezu
planar am Trinkgefäß aufliegt, wodurch die Halterung be-
sonders rutschsicher und stabil angebracht ist.
[0023] Der Gegenstand der Erfindung wird durch die
folgenden Figuren näher erläutert ohne auf diese be-
schränkt zu sein. Es zeigen:

Fig. 1 Eine Draufsicht auf eine zweidimensionale An-
sicht einer erfindungsgemäßen Halterung mit Trä-
gerteil, Steg und Schenkeln;
Fig. 2 eine Explosionsansicht einer erfindungsgemä-
ßen Halterung mit einem Lebensmittel;
Fig. 3 eine seitliche Ansicht einer erfindungsgemä-
ßen Halterung mit am Trägerteil befestigten Lebens-
mittel und zueinander geknickten Schenkeln;
Fig. 4 eine Ansicht einer erfindungsgemäßen Halte-
rung, welche an einem Trinkgefäß angebracht ist;
und .
Fig. 5 eine Halterung nach Fig. 4 aber mit zwei Knick-
linien und Knickachsen im Bereich der Schultern
bzw. jeweils auf dem Übergang vom Steg zu den
Schenkeln.

[0024] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Halterung
1 für ein Lebensmittel, umfassend ein Trägerteil 2 wel-
ches in der gezeigten Ausgestaltung kreisrund ausgebil-
det ist. Die Halterung 1 umfasst weiterhin ein Befesti-
gungsteil 3, welche einen Steg 6 und zwei Schenkel 7
aufweist. Der Steg 6 ist am ersten Ende mit dem Träger-
teil 2 verbunden und erstreckt sich vom Trägerteil 2 zu
einem zweiten Ende, an welchem Schenkel 7 angeord-
net sind, welche dazu ausgelegt sind, die Halterung an
dem Gefäßrand eines Trinkgefäßes anzuordnen. Die
Schenkel 7 haben die Form eines Viertelkreises, wo-
durch diese als eine Art Haken ausgebildet sind. Mittig
entlang des ersten und zweiten Stegendes am Steg 6
des Befestigungsteils 3 ist eine Knicklinie 8 angedeutet,
welche das Befestigungsteil in zwei gleich große Hälften
unterteilt und beim Knicken eine Knickachse ausbildet,
entlang derer sich die Schenkel (7) und insbesondere
die Schenkelenden (10’, 10") aus der zuvor flachen Ebe-
ne gebildet von den Schenkeln (7) und dem Steg (6) zu
gleichen Seiten herausheben.
[0025] Fig. 2 zeigt die Halterung 1 aus Fig. 1 in seitli-
cher Draufsicht mit einem davor schaubildlich angeord-
netem kreisrunden, in Aluminiumpapier gewickelten Le-
bensmittel 9. Mittig auf der Unterseite des Aluminiumpa-
pieres ist ein kreisrunder Klebepunkt angedeutet, mit
welchem das Lebensmittel 9 auf dem Trägerteil 2 ange-

ordnet werden kann.
[0026] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Halterung
1 mit einem auf dem Trägerteil 2 angebrachten, in Alu-
miniumpapier gewickelten Lebensmittel 9. Die Fläche
des Trägerteils 2 ist dabei größer als die Fläche des Le-
bensmittels 9. Die beiden am zweiten Ende des Stegs 6
angeordneten Schenkel 7 sind so zueinander entlang
der Knicklinie 8 zur Ausbildung einer Knickachse ge-
knickt, dass diese mit dem Steg 6 einen stumpfen Winkel
von größer 90° aufspannen und aus der Ebene des Be-
festigungsteils herausgehoben sind.
[0027] Fig. 4 zeigt die erfindungsgemäße Halterung 1
von Fig. 3, wobei die Halterung an dem Gefäßrand 5 des
Trinkgefäßes 4 angebracht ist. Durch die entlang der
Knicklinie 8 zueinander geknickten Schenkel 7 können
die Schenkelenden (10’, 10") einfach über den
Gefäßrand in das Innere des Trinkgefäßes gelegt wer-
den. Gleichzeitig sorgen die in einem Winkel von ca. 120°
zueinanderstehenden Schenkel dafür, dass das Träger-
teil (2) der Halterung stabil an dem Trinkgefäß 4 ange-
ordnet ist.
[0028] Fig. 5 zeigt eine alternative Ausgestaltung zu
Fig. 1 bis 4, wonach zwei Knicklinien 8’ und 8"zur Aus-
bildung von zwei Knickkanten im Schulterbereich vorge-
sehen sind, um die Schenkel über den Gefäßrand ein-
zuhängen, so dass die Schenkelenden (10’, 10") in das
Innere des Trinkgefäßes hineinreichen.

Bezugszeichenliste:

[0029]

1 Halterung
2 Trägerteil
3 Befestigungsteil
4 Trinkgefäß
5 Gefäßrand des Trinkgefäßes
6 Steg
7 Schenkel
8, 8’, 8" Knicklinie(n) zur Ausbildung jeweils einer

Knickachse
9 Lebensmittel
10’, 10" Schenkelenden

Patentansprüche

1. Halterung (1) für ein Lebensmittel, zumindest auf-
weisend ein Trägerteil (2) zum Anordnen eines Le-
bensmittels an dem Trägerteil (2) und ein Befesti-
gungsteil (3) zur Befestigung an bzw. auf einem Ge-
fäßrand eines Trinkgefäßes (5), wobei das Befesti-
gungsteil (3) zumindest einen Steg (6) und zwei
Schenkel (7) aufweist, wobei der Steg (6) sich aus-
gehend von einem ersten mit dem Trägerteil (2) ver-
bundenen Stegende bis zu einem zweiten Stegende
erstreckt und das zweite Stegende mit den Schen-
keln (7) verbunden ist und wobei die Schenkel (7)
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gegenüberliegend angeordnet sind und ausgebildet
sind, um sich an dem Trinkgefäß einzuhängen, wo-
bei zumindest die Schenkelenden (10’, 10") aus der
Ebene gebildet von den Schenkeln (7) und dem Steg
(6) zu gleichen Seiten heraushebbar sind.

2. Halterung nach Anspruch 1, wobei der/die Schenkel
(7) und/oder der Steg (6) eine oder mehrere Knick-
linien (8, 8’,8") aufweisen.

3. Halterung nach Anspruch 2, wobei die Knicklinie (8)

a) zumindest abschnittsweise in etwa mittig ent-
lang des Steges (6) vom zweiten Stegende in
Richtung auf das erste Stegende verläuft oder
b) die Knicklinien (8’,8") im Bereich der Schenkel
(7) oder im Bereich des Übergangs von Steg (6)
zu Schenkel (7) jeweils ausgebildet sind.

4. Halterung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Knick-
linie(n) (8, 8’,8") in Form eines Falzes bzw. einer Nut
oder Rillung entlang des Steges (6) vorgebildet sind.

5. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Halterung aus Kunststoff
oder Papier, insbesondere Wellpappe oder Karton,
gefertigt ist, vorzugsweise aus Karton.

6. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Trägerteil (2) und das
Befestigungsteil (3) einstückig ausgebildet sind.

7. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Halterung einstückig aus
einem flachen Zuschnitt besteht.

8. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Schenkel (7) eine Haken-
form haben oder im Wesentlichen als Viertelkreise
ausgebildet sind.

9. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Trägerteil (2) auf zumin-
dest einer Seite eine Verstärkung aufweist, vorzugs-
weise auf der Rückseite des Trägerteils (2).

10. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei sich die Schenkelenden aus
der Ebene gebildet von den Schenkeln (7) und dem
Steg (6) zur gleichen Seite aus der Eben heraushe-
ben, z.B. in Bodenform.

11. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche 2 bis 10, wobei entlang zumindest
einiger, vorzugsweise aller, Knicklinien durch Kni-
cken Knickachsen ausgebildet werden.

12. Halterung nach zumindest einem der vorhergehen-

den Ansprüche 2 bis 11, wobei sich die Schenkelen-
den unter Ausbildung einer Knickachse oder meh-
rerer Knickachsen entlang einer Knicklinie (8) oder
mehrerer Knicklinien (8’,8") aus der Ebene gebildet
von den Schenkeln (7) und dem Steg (6) zur gleichen
Seite aus der Eben herausheben.

13. Halterung mit Lebensmittel nach zumindest einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei an oder auf
dem Trägerteil (2) ein Lebensmittel befestigt ist.

14. Halterung nach Anspruch 13, wobei das Lebensmit-
tel in einer Folie verpackt ist und die Folie flächig auf
einer Seite des Trägerteils (2) mit einem Klebstoff
befestigt ist, wobei die Folie vorzugsweise eine Alu-
miniumfolie und der Klebstoff vorzugsweise ein
Schmelzklebstoff ist.

15. Halterung nach Anspruch 13 oder 14, wobei das Le-
bensmittel die Form eines runden oder eckigen Ta-
lers hat und/oder eine Süßware oder Salzgebäck
und insbesondere eine Kakao- oder Schokoladen-
ware ist.
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